












xJ'd) Endesunterzeichnete^ ?' erkläre hiermit , daß mir meine
Mittel nicht mehr gestatten, die bisher geleisteten Beiträge zu

nzahlen, daß ich jedoch wünsche , Mitglied der Unterstützungskassc
der Frankfurter Bierbrauer -Genossenschaft zu bleiben.
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^ ch Endesunterzeichnete erkläre hiermit meinen Austritt
aus der Unterstützungskasse der frankfurter Bier-
bra u er - G en offen sch ^

Frankfurt a . M ., den .. ^ lm . A § f\





O /
rO

'd) Endesunterzeichnetem
" erkläre hiermit , daß mir meine

Mittel nicht mehr gestatten , die bisher geleisteten Beiträge zu

zahlen , daß ich jedoch wünsche , Mitglied der Unterstützungskasse

der Frankfurter Bierbrauer -Genossenschaft zu bleiben.

Franlfurt a . M ., denX _ *«»

'4? iZ 'tf (/ £ > 9

Va7 <?





























(o

Statuten
der

der

Frankfurt am Main,

den 25 . April 1864.



Druckerei von I . Köüig.



Nachdem durch das Gesetz vom 12. Januar 1864 über die
Berechtigung zum Gewerbetriebe § 1 , Alinea 5 der Beitritt zu einer
Innung vom 1 . Mai 1864 an für nicht mehr obligatorisch erklärt
worden ist , so besteht das bisherige Bierbrauer - Handwerk laut
Beschlusses der Meister - Versammlung vom 19 . April 1864 zwar
unter dem Namen Bierbrauer - Genossenschaft, jedoch ohne
zwangsweisen Jnnungsverband fort, weshalb die bisher bestandene
Unterstützungskasse des hiesigen Bierbrauer - Handwerks ebenfalls
ihren Namen ändert , und sich künftig Unterstützungskasse der
Bierbrauer - Genossenschaft nennt, uud haben sich alle Mitglieder
dieser Kasse in ihrer Generalversammlung vom 25. April 1864 ein¬
stimmig sowohl für den Fortbestand der Kasse, als für die Theil-
nahme an derselben durch fortgesetzte Beiträge entschlossen , und
über die Annahme der gegenwärtigen Statuten geeinigt.

§ 1 .

Der Zweck dieser Kasse ist, Mitglieder derselben , welche es
gegenwärtig schon sind oder deren Wittwen im Falle eintretender
Mittellosigkeit durch regelmäßige , den Kräften der Kasse angemes¬
sene Beiträge zu unterstützen . In besonderen Fällen können aus¬
nahmsweise auch außerordentliche Unterstützungen verabreicht werden.

§ 2.
Der Grundstock der Kasse wird gebildet durch das vorhan¬

dene Kapital, welches bis jetzt in 3y2% Frankfurter Obligationen
angelegt ist ; dieser Kapitalfond soll bis auf Zehn Tausend
Gulden gebracht werden ; sobald diese Summe erreicht ist , werden
alle Zinsen und Beiträge zur monatlichen Austheilung an die un¬
bemittelten Mitglieder der Kasse oder deren Wittwen verwendet,
und ebenso künftig einkommende Gottespfennige, Geschenke und
Vermächtnisse , welche nicht durch den ausdrücklich erklärten Willen
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der Schenker oder Testirer dem Kapitalfonds zugewiesen
worden sind.

§ 3.

Hat das vorräthige Kapital die Summe von 10,000 Gulden

erreicht , so wird es auf erste hiesige Hypotheken angelegt.

§ 4.

Sobald die Zahl der Mitglieder der gegenwärtigen Bier¬

brauer - Genossenschaft sich bis auf 25 vermindert hat , soll dieses

Kapital von 10,000 Gulden als Eigenthum der Or . Senckenbergischen

Stiftung für das Bürger - Hospital zufallen , mit dem Ersuchen
und unter der Auflage , daß sie aus dessen Zinsen die bedürftigen

Mitglieder dieser Genossenschaft monatlich in der Weise unter¬

stützt , daß die sämmtlichen Zinsen unter dieselben zu gleichen

Theilen vertheilt werden , bis der letzte Bezugsberechtigte , welcher
die ganzen Zinsen aus diesen 10,000 Gulden zu empfangen

hätte , verstorben ist . Bezugsberechtigt ist jeder der noch lebenden

gegenwärtigen Theilnehmer der Kasse , oder dessen Wittwe , sobald

er oder sie als unbemittelt die Unterstützung nachsucht . Nur

dann hat die Wittwe eines Bezugsberechtigten keine Ansprüche,
wenn die betreffende Ehe abgeschlossen wurde , nachdem der Ehe¬
mann die Unterstützung der Kasse bereits nachgesucht hatte . Erst

nach dem Erlöschen eines jeden solchen Rechtsanspruches wird die

Vr . Senckenbergische Stiftung von der obgedachten Auflage befreit.

Zum Behufe der Vollziehung der in diesem Paragraphen ent¬

haltenen Bestimmungen soll der vr . Senckenbergischen Stiftung
eine beglaubigte Abschrift dieser Statuten und ein Verzeichniß
der gegenwärtigen Mitglieder der Bierbrauer - Genossenschaft (zu¬

gleich Mitglieder der Unterstützungskasse ) überreicht , und die

Stiftung um urkundliche Annahme der ihr zugedachten Kapital-

Widmung und der damit verbundenen Auflage gebeten werden.

8 5.

Der Verwaltungs -Ausschuß der Kasse besteht aus fünf Mit¬

gliedern , er wird in der General - Versammlung durch Stimmen¬

mehrheit gewählt . Aus dem Verwaltungs -Ausschuß tritt jährlich
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Ein Mitglied Anfangs nach dem Loos , später nach dem Amts¬
alter aus ; ausgetretene Mitglieder sind wieder wählbar . Der

Ausschuß ernennt unter sich den Kassierer.
Besondere Obliegenheiten des Verwaltungs - Ausschusses sind:

1 ) Ueber Einnahme und Ausgabe ordnungsmäßig Buch
und Rechnung zu führen , und jedes Jahr in der ersten
Hälfte des Monats Januar einer von ihm einzube-
rnfenden General - Versammlung Rechnung abzulegen;

2 ) die eingehenden Gelder , welche nicht gleich veraus¬

gabt werden , bei der Gewerbekasse anzulegen;
3 ) dem Kassierer eine notariell beglaubigte Vollmacht

auszustellen , damit er die flüssigen Gelder bei der Ge¬

werbekasse und das Kapital auf Hypotheken anlegen und

sich dazu Namens der Unterstützungskasse der Bier¬
brauer - Genossenschaft legitimiren könne;

4 ) Obligationen , Hypothekenbriefe und Bücher zu ver¬

wahren , wozu ein eiserner Cassaschrank oder eine

eiserne Kasse zu verwenden , welche nur mit drei ver¬

schiedenen Schlüsseln zugleich geöffnet werden kann,
wovon einen das älteste , einen das jüngste Verwaltungs¬
mitglied , und einen der Kassierer erhält;

5 ) über alle Beschlüsse des Verwaltungs - Ausschusses ein

Protokoll aufzunehmen , welches von den in der Sitzung
anwesenden Mitgliedern des Verwaltungs - Ausschnsses

zu unterschreiben , anch in der General - Versammlung
vorzulegen ist;

6) eine als richtig attestirte Abschrift der von der

General - Versammlung genehmigten Jahresrechnung
der Administration der vr . Senckenbergischen Stiftung
in jedem Jahr zur Kenntniß einzureichen ; auch ein Ver¬

zeichniß der im Jahr ausgeschiedenen oder durch den Tod

abgegangenen Mitglieder der Genossenschaft beizufügen.

§ 6
Verabreichungen aus der Kasse können erhalten : alle unbe¬

mittelte zu dieser Genossenschaft gehörige Mitglieder und deren
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Wittwen, welche von dem Verwaltungs - Ausschüsse als der Unter¬
stützung bedürftig erkannt werden ; die Auszahlung geschieht monat¬
lich , und zwar jedesmal am ersten Dienstag des Monats Nach¬
mittags von 3 bis 4 Uhr in dem Locale des Kassierers , und nur
gegen Eintrag in ein hierzu besonders eingerichtetes Büchlein des
Empfängers.

§ 7.
Die jährlichen Beiträge werden jedes Jahr am 2 . Januar,

und die vierteljährigen am 2 . Januar , 1 . April , 1 . Juli und
1 . Oktober erhoben . Die Einkassierung der Beiträge wird durch
ein Mitglied der Kasse besorgt, welches die monatliche Unterstützung
erhält ; die Quittungen sind von dem Kassierer unterzeichnet , und
sind an denselben die Beträge abzuliefern.

§ 8.
Jedes Mitglied, welches den bestimmten Beitrag verweigert,

bevor durch Beschluß der General-Versammlung sestgestellt worden 3t
ist, daß keine Beiträge mehr erhoben werden sollen, hört auf,
Mitglied der Unterstützungskasse der Genossenschaft zu sein , und
verliert alle Ansprüche an dieselbe. Unterbleibt jedoch die Zahlung
aus Bedürftigkeit , und will der Betreffende um Unterstützung bei
dem Verwaltungsausschuß ansuchen , in diesem Falle entscheidet
der Letztere.

§ 9 . <? <
Die zur Anstheilung kommenden Gelder sollen immer in

gleiche Theile an die Bedürftigen vertheilt werden . Nur dem *
Einkassierer der Beiträge (§ 7) kann ein Mehrbetrag für seine "
Bemühungen von dem Verwaltungs-Ausschuß zugebilligt werden . i

§ 10.
Neue Mitglieder zu dieser Genossenschaftskasse dürfen nicht

ausgenommen werden.
§ 11 .

Diese Statuten können nicht geändert, auch kann über das
Kapital der Unterstützungs - Kasse nicht anders verfügt werden,
als in den gegenwärtigen Statuten vereinbart und festgesetzt ist.
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§ 12 .

Indem die Bierbrauer - Genossenschaft der so wohlthätigen

Or . Senckenbergischen Stiftung für das Bnrgerhospital mit gutem

und ergebenen Willen auf den eintretenden Fall des § 4 die

Verehrung des nicht unansehnlichen Kapitals der Unterstützungs-

Kasse macht , gestattet sich die Genossenschaft der Bierbrauer zu¬

gleich , die Hoffnung auszusprechen , daß die Administration des

vr . Senckenbergischen Bürgerhospitals im eventuellen Falle bei

Vergebung neuer Pfründnerstellen die jetzigen Mitglieder und

auch deren Nachkommen in entsprechender Weise berücksichtigen

werde.

^ Frankfurt a . M . , den 6 . Januar 1865.

^ - H . L.- Ju ng.—

W . Meß senior.

_ P «o Wilhelm Hölz.
3 ff' JJf . M . Rodenhausen.

A. Haldy. 0 ^ -

^ HM kich Hch. ,

7V J $ . W . Schneider,
jf ^Aoh . Gerh. Henrich.

Justus Reutlinger.
B . Leschhorn.
Reutlinger.

4-
^

W . I . Amcis7-f-
^ ^ Johann Jakob Eifer.

^ ^T^ ohann Joseph Müller.
^ z^ Joh . Georg Scherer.

^ sTÄoh . Aug. Stadler.
&/

"
5 * Balthasar Clauer.

^ Joh . Georg Hoffmann.
Jf. %T- »
Sv I . W. Wilcke.

/ A JE$ . G . Schwager.
Ar 3m tgr

^ /Ph . Weber.

^Joh. -Wich . Ehrisü
-

Wg ^ZEI. »
^ Iustinian Clauer.

9

Leorg Bär.
Grorg Wilhelm Flch fumor .

1 B.- Schäser..

^ W . Greb^.

4 Feuerbach.

"fc v . Schmidt.
Joh . Georg Hkyl Wittwe.
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Hvh. siiinr« Fley. b Fr .Willi Wttijmh.

M -M . Grmld Wiltw^ ^
"K. Dich

tyb -AloyS ^B e« . '
1* b ^ H» Bauer.

Christian Christ.* fV ftiltfin

b 'Georg Kimmel . 1

% b David Christ,‘ '
& A . pu r

H - Wolff.
^ 0 ,- Conr. Wilh . Leonh. Reichard. b Johannes Cyftll

TAohj Zinn Wtttwr.
•Z ^ Friedrich Reinhard Freyeisen.
b* Georg Alexander Erbe.

t£ f~ Jean Albrecht.
Hl %. C . Schneider.

4z , A . Schneider.
I - Gernhard.

f $ . H - Bauer.
' K H . Dempel Wittwe .

7^

b* ^ Carl Branin-
%jq « Joh . Georg Dietz.

I . StümÄn twe^^

7K- L - Eisen Wittwe .

9' Gu
T * >

^ >^ ean Grast.
49 b ^ nh. Stein. @Mki'

Fkitz ltindhümer,
Cbristian Wetzel.

2r/ . JBetnfyacb Eurich.
■U . I . A. Eurich.

^Gustav Mevi.
I G Barthclmcö Wittwe.

30. (£ . Himmighoffen.

b
SC^ Wilhelm Roos.

J eml Claner .

^ ^ - ^ Joh . Andr. Müller . R Jung.
4 % oC C W. A^ Wvlst^WittM . 2 A^ Carl Ernst Ludw . Ferd. Dietz.

^ ^ ^ / ^ Philipp Bernhard Körber.
^ ^ --Joh . Conr . Lindheimtr. 7^

§^2, ^ .Seb - Friedr . Cramer senior . Georg Sllianerman«^ ^ *
E§ ^ ederike Eurich Wittwe. / 0. M F . ^Ltor^

S . Cramer. tX Joh . Nie. Stern Wittwe.

» O0c*4



Protokoll
der

der

Bierbraner - Gennssenschafl
im Saale des Gasthofes zur Stadt Ulm.

Frankfurt a. M . ,
Freitag den 6 . Januar 1865 , Abends um 6 Uhr.

Statuten
der Unterstützungskasse betressend.

1 ) Nachdem durch Hrn . Schwager sen . die neuen Statuten der
Bierbrauer -Genossenschaft (von Hrn . Dr . jur . Reiuganum sen.

entworfen ) verlesen , und hierauf insgemein erörtert wurden,

sind dieselben einstimmig genehmigt , unverändert ange¬
nommen und von sämmtlichen Mitgliedern der Kasse unter¬

zeichnet worden.
2) Wurde Hr . Schwager sen . beauftragt , mit der Dr . Sencken-

bergischen Administration des hiesigen Bürgerhospitals in

Unterhandlung zu treten , wegen der Uebernahme der

3V 2V 0 frankfurter Obligationen zu dem Nominalwerth von

fl . 9,600 , und wurde derselbe ermächtigt , convenirenden

Falles , weitere fl . 400 in baar ans der Kasse zuzulegen,
nm das Kapital , welches obiger Stiftung überwiesen Werder;
soll , auf fl . 10,000 zu bringen.
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3) Fand nach den Statuten eine Neuwahl des Verwaltungs-
Ausschussesstatt , und wurden mit Stimmenmehrheit per Scru-
tinium ernannt:

Hr . Schwager senior,
„ W . Fleß senior,
„ R . Jung I . ,
„ Fritz Reutlinger,
„ A . Haldy.

Dieses Protokoll wurde in der General - Versammlung ver¬

lesen und genehmigt , und zur Beurkundung unterschrieben wie folgt:

Joh . Philipp Schwager.
Joh . Gerh . Henrich.
Joh . Joseph Müller.
Georg Wilhelm Fleß sen.
Heinrich Heß.
I . M . Rodenhausen.
Johann Jakob Eifer.
P . R . Jung.
A . H . Jung.
Fr . Weber.
Joh . Georg Scherer.
Otto Wilhelm Holz.
Fritz Reutlinger.
I . A. Haldy.
W . Wilcke.
G . W . Schneider.



(Abschrift .)

An

Wohllöbliche Administration
des

» > Senckenbergischen Bürger - Hospitals
dahier.

Frankfurt a . M -, den 9 . Februar 1865.

In Auftrag hiesiger Bierbrauer - Genossenschaft beehre ich

mich , Ihnen die in deren General - Versammlung vom 6 . Januar

1865 berathenen und vorbehaltlich Ihres Einverständnisses geneh¬

migten Statuten einer Unterstützungskasse zur gefälligen Kenntniß

zu unterbreiten.

Nach Inhalt des § 4 dieser Statuten ergeht daher an ver-

ehrliche Administration die ergebene Bitte:

„ die Ihrer Stiftung zugedachte Schenkung unter den darin

getroffenen Bestimmungen geneigtest anzunehmen , und

mir hierüber eine schriftliche Erklärung gefälligst zu¬
kommen zu lassen .

"

Im Fall verehrliche Administration geneigt wäre , dermalen

der Bierbrauer - Genossenschaft einen ersten Jnsatz von fl . 10 .000

zu cediren , und sie hiergegen den Betrag von fl . 9,600 in

Frankfurter Obligationen zu dem Normalwerthe übernehmen
wollte , so bin ich ermächtigt , die weiteren fl . 400 in baar

daraufzulegen . Dadurch würden alle etwaige Anträge von Mit¬

gliedern der Kasse bezüglich der vorläufigen Kapitalanlage wegfallen.

Ihrer geehrten Rückäußerung entgegensehend , zeichnet mit

voükommner Hochachtung ergebenst

I . Ph . Schwager,
Kassierer der Unterstützungslasse der Frankfurter

Bierbrauer - Genossenschaft.



den Verwiiltmigs - Ausschuß
der

Nnterstühmigs - Kasse für die Frankfurter
Bierbrauer - Genossenschaft

hier.

Frankfurt a . M ., den 21 . April 1865.

2 ^ie Unterzeichnete Administration des Vr . Senckenberg ' schen
Bürger -Hospitals hat in ihrer jüngsten Sitzung Einsicht von den
Statuten genommen , welche Ihre Genossenschaft in ihrer General-

Versammlung am 6 . Januar für ihre Unterstützungskasse ge¬
nehmigt hat.

Das Wohlwollen , welches Ihre Genossenschaft in diesen
Statuten für die unserer Verwaltung anvertraute segensreiche
Stiftung bethätigt , hat uns mit dem größten Danke erfüllt , und

gerne erklären wir uns bereit , nach Maßgabe der 'Bestim¬
mungen des § 4 der Statuten die Widmung des Genossenschafts-
Vermögens für das Bürger - Hospital anzunehmen und unter
treuer Beobachtung der gemachten Auflage nach dem Willen der

Schenker zu verfahren.
Indem wir Ihnen diese Annahme ausdrücklich beurkunden,

stehen wir auch nicht an , unter ergebenster Bezugnahme auf § 12

Ihrer Statuten es auszusprechen , daß wir (ohne eine juristische
Verbindlichkeit zu übernehmen ) eintretenden Falls bei Vergebung
von Pfründnerstellen unter sonst gleichen Voraussetzungen die

jetzigen Mitglieder der Unterstütznngskasse und auch deren Nach¬
kommen vorzugsweise berücksichtigen werden.
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Auch hinsichtlich des am Schlüsse ihres Schreibens vom
9 . Februar angeregten Gedankens sind wir geneigt , selbst ein Opfer
zu bringen , und um Ihnen die Verwaltung Ihrer Kasse schon
jetzt zu erleichtern , übernehmen wir nach Uebereinkunft die uns

heute übergebenen

fl . 9,600 . — Z '^ o/y Frankfurter Obligationen zum pari-
Cours nebst Zinsen vom 1 . März d . I . an¬

gehend und werden Ihnen diesen Betrag zu¬
züglich der

„ 400 . — die Sie uns heute noch weiter baar über¬

geben haben

zus . fl . t 0,000 . — jährlich zu 4 % , vom 1 . März d . I . an

vierteljährig zahlbar , verzinsen.

Auch versprechen wir Ihnen zur Befolgung des § 3 Ihrer
Statuten hypothekarische Sicherheit wegen dieses Kapitals zu ge¬
währen und Ihnen demnächst den zu verpfändenden Insatzbrief
über Zehn Tausend Gulden zuzustellen.

Mit der größten Hochachtung verharrt

Die Administration

der Dr . Senckenberg'schm Stiftung
und in deren Namen:

Dr . Kloss.



AusMg Protokolls
de«

der freien Stadt

Frankfurt a . M

j \ fo 1930 . Frankfurt a . M . , den i l . April 1865.

Äuf Gesuch des Verwaltungs -Ausschusses der Unterstützungs-

Casse der Bierbrauer - Genossenschaft , äe prs . 8 . d . Mts . um

Bewilligung des Rechtes zur Erwerbung von Hypotheken und

hypothekarische Cautionen betr.

Dem Verwaltungs -Ausschuß der Unterstützungs -Casse der

Frankfurter Bierbrauer - Genossenschaft wird gestattet,

hiesige Hypotheken und hypothekarische Cautionen zu
erwerben.

Zur Beglaubigung:

Der Kanzlei -Rath

Dr. v . Boltog.

An den Verwaltungs - Ausschuß der
Unterstützungs -Casse der Frankfurter Bier¬
brauer -Genossenschaft dahier.
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